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Mehrjährige Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Un­
ternehmen werden als relevante Instrumente für das Beteiligungsma­
nagement eingeschätzt und in der Praxis derzeit besonders diskutiert. 
In den wiederkehrend problematisierten Zielbildungsprozessen sind 
Zielvereinbarungen ein verbindlich institutionalisiertes Instrument 
zur systematischen Auseinandersetzung mit Zielen der öffentlichen 
Hand auf der politischen und fachlichen Ebene. Jedoch gibt es in der 
veröffentlichten Literatur bislang kaum Befunde zu Umsetzungsstand 
und wahrgenommenen Nutzen mehrjähriger Zielvereinbarungen, 
entsprechenden Vergütungssystemen und Ausgestaltungsansätzen. 
Nach einer Interviewstudie mit Beteiligungsmanagern deutscher 
Kommunen und Landesverwaltungen überwiegen derzeit einjährige 
Zielvereinbarungen und es zeigt sich weiterer Handlungsbedarf. Hierfür 
werden von den Befragten als zweckmäßig aufgefasste Umsetzungs­
möglichkeiten aufgezeigt und die Ergebnisse durch in der Literatur als 
relevant eingestufte Gestaltungsempfehlungen ergänzt. Der Beitrag 
bietet Orientierungshilfen zur Ausgestaltung von Zielvereinbarungen, 
Vergütungsstruktur und Abläufen bei Zielvereinbarungsprozessen.
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tungsräte oder vergleichbare Organe bezeichnet.
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Konzeptionelle Ansätze und Ergebnisse  
einer Interviewbefragung

dass Zielvereinbarungen mit Top-Mana-
gern öffentlicher Unternehmen als wich-
tiges Instrument zur Steuerung der Zieler-
reichung der Beteiligungsunternehmen aus 
Eigentümerperspektive bewertet werden 
und ihnen als wesentliches Bindeglied 
zwischen strategischer Planung und ope-
rativer Umsetzung in den ausgegliederten 
Einheiten besondere Bedeutung zugemes-
sen wird.4 In der Debatte zur nachhalti-
gen Gewährleistung öffentlicher Aufgaben 
sind insbesondere mehrjährige Zielverein-
barungen von besonderem Interesse, um 
Nachhaltigkeitsaspekte im Führungsalltag 
zusätzlich handlungsleitend werden zu 
lassen. 

Bislang gibt es in der veröffentlich-
ten Literatur allerdings kaum konkrete 
konzeptionelle Ansätze für zweckmäßige 
Ausgestaltungsformen mehrjähriger Ziel-
vereinbarungen mit Top-Managern5 öf-Motivation

Zielvereinbarungen mit ausgelagerten 
Organisationseinheiten gelten als wichti-
ges Instrument des Beteiligungsmanage-
ments.2 Das grundlegende Konzept des 
„Management by Objectives“ wird viel-
fach als wirksames Führungsinstrument 
herausgestellt, um die Effektivität und 
Effizienz von Organisationen zu verbes-

sern.3 Für öffentliche Unternehmen besit-
zen Zielvereinbarungen besondere Rele-
vanz, um die vielfach als problembehaftet 
eingestuften Zielsetzungsprozesse auf der 
politischen und fachlichen Ebene zu för-
dern und zur Bindung der Unternehmen 
an die Ziele der öffentlichen Hand beizu-
tragen. Untersuchungen zur integrierten 
Gesamtsteuerung von Kernverwaltung 
und öffentlichen Unternehmen zeigen, 
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fentlicher Unternehmen sowie Studien, die 
Befunde zu Umsetzungsstand und Nutzen 
dieses Steuerungsinstrumentes aufzeigen.

Ziel des Beitrages ist es, den Umset-
zungsstand und in der Praxis gewählte 
Ausgestaltungsansätze von mehrjährigen 
Zielvereinbarungen empirisch zu analy-
sieren. Auf Basis einer Interviewbefragung 
mit Beteiligungsmanager und -innen6 aus 
sieben Kommunal- und Landesverwaltun-
gen sollen hilfreiche Erkenntnisse, Hand-
lungs- und Gestaltungsunterstützung 
sowie Orientierungshilfen für Weiterent-
wicklungen geliefert werden.

Hierzu werden Zielvereinbarungen 
mit Top-Managern öffentlicher Unter-
nehmen begrifflich eingegrenzt und deren 
Relevanz als Steuerungsinstrument be-
gründet. Nachfolgend wird die Metho-
dik der Untersuchung erläutert. Darauf 
aufbauend werden die Befunde zum Um-
setzungsstand und Nutzen mehrjähriger 
Zielvereinbarungen veranschaulicht und 
eine Übersicht über genutzte Kennzahlen 
sowie Laufzeiten mehrjähriger Zielverein-
barungen gegeben. In den beiden letzten 
Abschnitten werden Ausgestaltungsmög-
lichkeiten für die Vergütungsstruktur und 
-systeme sowie Prozessschritte zur Förde-
rung der Durchsetzung von Eigentümer-
zielen aufgezeigt.

Definition und Relevanz von  
Zielvereinbarungen mit Top- 
Managern öffentlicher 
Unternehmen 

Eine Analyse der Literatur zeigt, dass es 
für Zielvereinbarungen keine einheitliche 
Definition gibt. Vielfach herausgestellt 
wird die Funktion der verbindlichen Fest-
legung von zu erreichenden Zielen und 
Ergebnissen zwischen verschiedenen Par-
teien innerhalb einer Organisation oder 

zwischen Organisationseinheiten in einem 
wechselseitigen Austausch.7 Zielverein-
barungen mit Top-Managern öffentlicher 
Unternehmen können daher als Steue-
rungsinstrument verstanden werden, bei 
der sich die öffentliche Hand als Gesell-
schafter und das Top-Management eines 
Beteiligungsunternehmens über innerhalb 
einer definierten Periode zu realisierende 
Leistungen verständigen und diese ver-
bindlich festschreiben.

Zielvereinbarungen werden meist mit 
der Vereinbarung einer erfolgsbezogenen 
Vergütung in Verbindung gebracht.8 Dies 
ist jedoch nicht zwingend notwendig und 
kann kontrovers diskutiert werden. Ziel-
vereinbarungen mit Top-Managern öffent-
licher Unternehmen sind im Grundsatz 
sowohl mit als auch ohne erfolgsbezogene 
Vergütung denkbar. Eine Befürwortung 
von Zielvereinbarungen heißt daher nicht 
zwangsläufig, dass auch eine erfolgsbezo-
gene Vergütung als Anreizinstrument be-
fürwortet werden muss.

Mehrjährig sind Zielvereinbarungen, 
in denen zu realisierende Leistungen für 
eine Periode von mehr als einem Jahr 
festgelegt werden (z.B. Verbesserung der 
Energieeffizienz von 2015 bis 2017 um 
x Prozent). Sie gelten als ein wesentlicher 
Hebel, um eine stärkere Langfristorientie-
rung bei Entscheidungen durch Top-Ma-
nager öffentlicher Unternehmen zu för-
dern und um übergeordnete strategische 
Wirkungs- und Nachhaltigkeitsziele für 
ausgelagerte Organisationseinheiten für 
den Führungsalltag abzubilden. 

Um ein nachhaltigeres Bewusstsein der 
Akteure weiter zu fördern und im Alltag 
tatsächlich handlungsleitend werden zu 
lassen, wird die Wichtigkeit von Mehr-
jährigkeit und Nachhaltigkeit in diesem 
Kontext daher z.B. auch in dem Public-

Corporate-Governance-Kodex des Bundes 
sowie durch die Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance deutlich 
unterstrichen. Im Deutschen Nachhaltig-
keitskodex wird die Integration von Zie-
len zur Nachhaltigkeit und langfristigen 
Wertschöpfung in Zielvereinbarungen mit 
Führungskräften als wichtiges Kriterium 
einer verantwortungsvollen und nachhal-
tigen Unternehmensführung herausge-
stellt.9 

Methodik und Vorgehensweise 
der Studie

Methodische Grundlage ist eine Inter-
viewbefragung von Beteiligungsmanagern 
deutscher Kommunen und Landesver-
waltungen, die nach eigener Angabe im 
Rahmen der Beteiligungssteuerung mit 
Zielvereinbarungen und erfolgsbezogener 
Vergütung arbeiten. Die ca. einstündigen 
Telefoninterviews wurden auf Basis eines 
vorab zugeschickten teil-strukturierten 
Fragenkatalogs mit sechs geschlossenen 
und 18 offenen Fragen im August und 
September 2014 durchgeführt. Die ge-
wonnenen Befunde werden nach der in 
Tabelle 1 dargestellten Kodierung I1-I7 
gekennzeichnet.

Weiterhin werden die Befragungsergeb-
nisse durch in der Literatur als relevant 
eingestuften Handlungs-/Gestaltungsemp-
fehlungen ergänzt. 

Einschätzungen zu Nutzen und 
Umsetzungsstand mehrjähriger 
Zielvereinbarungen 

Mehrjährige Zielvereinbarungen werden 
von der Mehrzahl der Befragten als rele-
vantes Instrument des Beteiligungsma-
nagements betrachtet (I1, I4-I6). In den 
befragten Kommunen wird derzeit aller-
dings überwiegend mit einjährigen Ziel-
vereinbarungen und an einjährige Zieler-
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6	 Im Folgenden wird für weibliche und männliche 
Formen das generische Maskulin verwendet.

7	 	 Vgl. Schedler/Siegel 2004; Schedler/Proeller 2003; 
Bundesministerium des Innern/Bundesverwal­
tungsamt 2015.

8	 	 Z.B. OECD 2004; Hans-Böckler-Stiftung 2006; 
KGSt 2006 

9	 Zur Relevanz von Nachhaltigkeit als Forschungs- 
und Handlungsfeld für öffentliche Unternehmen 
vgl. Papenfuß/Grüb/Friedländer 2015.

Tab. 1: Übersicht Befragungsteilnehmer

Stadt/Bundesland Bereich Interview Code Position
Freistaat Sachsen Finanzverwaltung I1 Leitung
Stadtstaat Beteiligungsmanagement I2 Mitarbeiter 
Stadt, Hessen Beteiligungsmanagement I3 Leitung
Stadt, Baden-Württemberg Beteiligungsmanagement I4 Leitung 
Stadt, NRW Beteiligungsmanagement I5 Leitung
Stadtstaat Beteiligungsmanagement I6 Leitung
Stadt, Hessen Beteiligungsmanagement I7 Leitung
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reichung orientierten Vergütungssystemen 
gesteuert. Vereinzelt wurde zusätzlich da-
rauf hingewiesen, dass neben der hohen 
Relevanz mehrjähriger Ziele auch Kurz-
fristziele weiterhin in Zielvereinbarungen 
integriert werden sollten (I4, I5).

Ähnliche Einschätzungen zeigten sich 
auch auf der 3. Speyerer Tagung zu Pub-
lic Corporate Governance im April 2015. 
Bei der Erfassung eines Stimmungsbildes 
unter Beteiligungsmanagern zur Relevanz 
und Nutzung von Zielvereinbarungen gab 
die Mehrzahl an, mit Zielvereinbarungen 
zu arbeiten, wobei Mehrjährigkeit bisher 
allerdings kaum realisiert wird. Dennoch 

wurde auch in den durchgeführten Work-
shops deutlich, dass mehrjährige Zielver-
einbarungen als relevantes und zuneh-
mend drängendes Zukunftsthema wahr-
genommen werden. 

Nutzung von Kennzahlen und 
Laufzeiten mehrjähriger Ziele

Trotz und gerade aufgrund der häufig 
kritisierten Zielentwicklungsprozesse im 
politischen Raum muss gerade auch in 
diesem Kontext darauf hingewiesen wer-
den, dass Kennzahlen für mehrjährige 
Zielvereinbarungen aus einer integrierten 
Gesamtstrategie (Strategie für Kernver-

waltung und ausgelagerte Organisationen 
unter Einbeziehung aller relevanten Poli-
tikfelder) sowie daraus formulierten poli-
tikfeldbezogenen Zielen abgeleitet werden 
sollten (I1, I3, I4, I6).

Um für eine nachhaltige öffentliche 
Aufgabenerfüllung und dem Bürgerwil-
len entsprechende Ziele und Kennzahlen 
für öffentliche Unternehmen formulieren 
zu können, bedarf es im politischen Ent-
scheidungsprozess grundsätzlich strategi-
scher, haushaltspolitischer und aufgaben-
kritischer Entscheidungen. Bevor Ziele 
mit den Unternehmen vereinbart werden, 
muss der Gesellschafter festlegen, wer 
welche öffentlichen Aufgaben erfüllt und 
welcher öffentliche Zweck mit den Betei-
ligungsunternehmen mittel- bis langfristig 
verfolgt werden soll (I1, I3, I6, I7).10

Im Rahmen der Befragung wurden die 
in Tabelle 2 aufgeführten branchenspe-
zifischen Leistungs- und Wirkungskenn-
zahlen für die hier betrachteten Bereiche 
Energieversorgung, Wasserversorgung/
Abwasserentsorgung, ÖPNV und Woh-
nungswesen genannt. Die Relevanz und 
der Nutzen einzelner aus den Antworten 
zusammengestellter Kennzahlen kann si-
cherlich hinterfragt werden. Das Kenn-
zahlenspektrum spiegelt lediglich den 
Status quo der derzeitigen Nutzung in den 

Energieversorgung
Installierte Kapazität, ungeplante Ausfallzeit, Energieeffizienz, Verringerung von 
Emissionswerten, Anzahl von Strom- und Gaskunden, Gaspreis bzw. -tarif (Orientierung 
an Branchenschnitt im Bundesland, Ziel: im günstigsten Segment bleiben), Erhöhung 
des Anteils regenerativ erzeugten Stroms an der Gesamtstromerzeugung (in MW)
Wasserversorgung/Abwasserentsorgung
Wasserpreis, mittleres technisches Rohrnetzalter, Betriebsaufwand je m3 Wasserabgabe, 
spezifischer Wassergebrauch je Einwohner und Tag, Versorgungsunterbrechungen je 
1.000 Anschlussleitungen, realer Wasserverlust je Rohrnetzlänge, geplante und reali­
sierte Gesamtinvestition je versorgtem Einwohner, Erfüllungsgrad für Überprüfung der 
Trinkwasserqualität
ÖPNV
Kosten je Fahrtkilometer (insbesondere Bus), Fahrgastzuwachs, Einsatz neuer Techno­
logien (insbesondere zur Emissionsreduzierung), Energieverbrauch je Personenbeförde­
rungskilometer, Sauberkeit Fahrgaststationen
Wohnungswesen
Anzahl Sozialwohnungen im Bestand (mit sozialverträglichen Mieten, die deutlich un­
ter dem Mietspiegel liegen), Schaffung von sozialem Wohnraum (in Wohneinheiten 
oder m2), energetische Gebäudesanierung

Tab. 2: In der Befragung genannte Kennzahlen zur Abbildung von Nachhaltigkeitsaspekten

Bis zwei Jahre �� Für Kommunen, die Doppelhaushalte aufstellen, ist es zweckmäßig mehrjährige Zielvereinbarungen auch an 
diesen Zeithorizont zu koppeln (I2). 

�� Die an öffentliche Unternehmen gerichteten komplexen (politischen) Zielstellungen lassen sich nur schwer in 
längerfristigen Zielvereinbarungen konkretisieren (I2). 

Zwei bis 
drei Jahre

�� Für längere Laufzeiten wird das Nachhalten relevanter Kennzahlen als zu aufwendig erachtet. Es besteht die 
Gefahr einer abnehmenden Transparenz und eines zunehmenden Kontrollaufwands. Die Ausrichtung des opera­
tiven Geschäfts ist überwiegend nicht auf längerfristige Zeiträume ausgerichtet (I3).

Drei bis 
vier Jahre

�� Eine Laufzeit von drei bis vier Jahren bietet aus Nachhaltigkeitsperspektive eine adäquate Anreizwirkung für 
langfristiges Handeln und ist gleichzeitig aus Sicht kommunaler Eigentümer ein (noch) steuerbarer Zeithorizont 
(I1).

�� Die Laufzeit befindet sich i.d.R. innerhalb üblicher Legislaturperioden. Bei einem Wechsel von Bürgermeister oder 
Regierung werden Strategien und Ziele im Rahmen der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung oft neu formuliert 
(I1).

�� Gegen Zielvereinbarungen von über vier Jahren sprechen insbesondere in Bezug auf die Kopplung an erfolgsbe­
zogene Vergütungsbestandteile die abnehmende Transparenz, Kontrolle und Nachhaltung (I3).

Fünf Jahre �� Ein Zeitraum von fünf Jahren bietet den notwendigen zeitlichen Vorlauf für eine effektive und effiziente 
Zielerreichung und wird für die fachliche Weiterentwicklung als adäquat erachtet (I5).

�� In einer der befragten Kommunen werden mit den Top-Managern Fünfjahresverträge abgeschlossen, die mehr­
jährige Zielvereinbarungen ohne weiteres für einen solchen Zeitraum ermöglichen (I5).

Tab. 3: Befragungsergebnisse zu relevanten Laufzeiten mehrjähriger Zielvereinbarungen

10	  Vgl. auch Papenfuß 2013.
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befragten Kommunen wider und sollte in 
diesem Sinne als Anknüpfungspunkt für 
zusätzliche Weiterentwicklungen betrach-
tet werden. 

Neben den aufgeführten branchenspe-
zifischen Kennzahlen wurde in den In-
terviews angegeben, dass folgende Kenn-
zahlen in Zielvereinbarungen genutzt 
werden: Krankenstand bzw. Gesundheits-
quote, Fluktuationsquote, Mitarbeiter-
zufriedenheit, Umsetzung Mitarbeiter-
zielvereinbarungen, Anzahl der Auszu-
bildenden, Überstundenanzahl, Aufwand 
für Fort- und Weiterbildung, Verbesse-
rungsvorschläge, Frauenförderprogram-
me/Erfüllung von Frauenquoten sowie 
fristgerechte Lieferung notwendiger Gre-
mienunterlagen.

Eine kontextgerechte Verzahnung aus-
gewählter Kennzahlen zum Finanzerfolg 
und öffentlicher Aufgabenerfüllung (Ver-
knüpfung von Sach- und Finanzzielen) 
kann nach den Befunden insbesondere 
aus Nachhaltigkeitsperspektive zusätzli-
che Steuerungswirkung entfalten und auf 
der operativen Ebene das Verständnis für 
betriebswirtschaftliche Zweckmäßigkeit 
und nachhaltigkeitsrelevante Erwägungen 
fördern. In einer der befragten Kommu-
nen wird z.B. vereinbart, einen Teil der 
erwirtschafteten Gewinne sachgerecht für 
nachhaltigkeitsrelevante Investitionen zu 
nutzten (z.B. Investition in energetische 
Gebäudesanierung, Schaffung von sozia-
lem Wohnraum) (I4). 

Hinsichtlich der Frage nach geeigne-
ten Laufzeiten für mehrjährige Zielver-
einbarungen wurden von den Befragten 
die in Tabelle 3 aufgeführten Perioden als 
zweckmäßig eingeschätzt und entspre-
chend begründet.

Zielvereinbarungen und 
Vergütung

Die Sinnhaftigkeit einer Kopplung von 
Zielvereinbarungen bzw. Zielerreichung 
an erfolgsbezogene Vergütungselemen-
te kann kontrovers diskutiert werden.11 
Nach den Gesprächen kann es sich auch 
als zweckmäßig erweisen, Zielverein-
barungen im Rahmen eines Fixgehaltes 
abzuschließen, wie es insbesondere bei 
unterjährigen Neueinstellungen oder In-
terimsgeschäftsführungen vielfach prakti-

ziert wird (I1, I3-I5). Als weitere Alterna-
tive zu erfolgsbezogenen Vergütungsele-
menten bzw. zur Ergänzung wird gesehen, 
das Bewusstsein bzw. die Verantwortung 
für die Erreichung von Zielvorgaben 
durch Kontrolle und Transparenz zu stär-
ken.

Bei denjenigen befragten Kommunen, 
die Zielvereinbarungen an erfolgsbezoge-
ne Vergütungselemente koppeln, bewegt 
sich bei der Mehrzahl die Grundvergü-
tung in einem Korridor zwischen 60 und 
80 Prozent, die erfolgsbezogene Vergü-
tung zwischen 20 und 40 Prozent (I2, I4-
I7). Drei Befragungsteilnehmer erachten 
es als zweckmäßig, erfolgsbezogene Ver-
gütungsbestandteile je zu 50 Prozent an 

kurz- bzw. langfristige Ziele zu koppeln, 
um sowohl nachhaltigkeitsrelevante Lang-
fristziele als auch im Einzelfall wichtige 
Kurzfristziele gleichermaßen zu berück-
sichtigen (I1, I2, I5). 

Einige der Befragten heben deutlich 
hervor, dass Vergütungsstruktur und Ge-
wichtung nicht übergreifend verallge-
meinert werden können und sich in der 
Praxis auch innerhalb des Beteiligungs-
portfolios unterscheiden (I2, I4-I6). Ent-
scheidungen über eine Struktur und Ge-
wichtung sollten unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen für den jeweiligen 
Einzelfall getroffen werden, da jede Ver-
gütungskomponente hinsichtlich Zweck 
und Anreiz spezifische Vor- und Nachteile 
aufweist. In Einzelfällen kann es nach den 
Befunden auch eine Option sein, kurz-
fristige Ziele und entsprechende jährliche 
Tantieme in den Fällen stärker zu ge-
wichten (z.B. 30 Prozent kurz, 10 Prozent 

Papenfuß/Friedländer, Mehrjährige Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unternehmen

lang), in denen einfache Zieldefinition, 
schnelle Reaktion auf sich ändernde Rah-
menbedingungen und eine punktuell zeit-
nahe Zielerreichung notwendig sind (z.B. 
Unternehmen in „Schieflage“).

Eine „Deckelung“ (Cap) von Zieler-
reichung und erfolgsbezogener Vergütung 
wird in der überwiegenden Zahl der Be-
fragten angewandt (I1-I7). Von einem Be-
fragungsteilnehmer wird eine Deckelung 
gerade aufgrund der Gemeinwohlorientie-
rung und besonderen Verantwortung öf-
fentlicher Unternehmen gegenüber Bürge-
rinnen und Bürgern als besonders relevant 
eingeschätzt (I6). In zwei Kommunen liegt 
die Höchstgrenze bei dem 1,5fachen (I7) 
bzw. 1,75fachen der Zielvergütung (I5). 

Teilweise wird in anderen Kommunen 
eine Zielüberfüllung mit max. 100 Pro-
zent und das Erreichen von Sollzielen (z.B. 
Erfüllung Wirtschaftsplan) mit weniger 
als 100 Prozent, z.B. 80 Prozent, vergütet 
(I4, I6), was auch bzgl. einer möglichen 
Komplexitätsreduzierung betrachtet wer-
den sollte.

In der Praxis sind einjährige Zielverein-
barungen mit einer gestaffelten jährlichen 
Direktauszahlung nach dem Befragungs-
rücklauf die Regel (I1, I3, I4, I6, I7). Für 
eine zunehmende Langfristorientierung 
ist es in den Augen der Befragten verfol-
genswert, dieses System durch zusätz-

11	 Vgl. z.B. Frey/Osterloh 2005; Langbein 2010; 
Latham/Borgogni/Petitta 2008; Heinrich 2007; 
Perry/Engbers/Jun 2009; Stazyk 2013; Weissert/
Frederick 2013.

»Zielvereinbarungen werden in der Praxis 
als wichtig und verfolgenswert erachtet. Sie 
verpflichten dazu, sich auf der politischen 
und fachlichen Ebene systematisch mit den 
Zielen der öffentlichen Hand zu befassen. 
Allerdings wird Mehrjährigkeit häufig noch 
nicht realisiert.«
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Zielüber- und Zieluntererreichung und 
entsprechender Umgang mit Malusbu-
chungen.13

Für die Ausgestaltung einer Bonusbank 
werden in der Literatur – für den privat-
wirtschaftlichen Sektor – mehrere Model-
le diskutiert, die in Abhängigkeit der o.g. 
Faktoren einzelfallbezogen und ggf. adap-
tiert (z.B. stärkerer Bezug auf öffentliche 
Aufgabenwahrnehmung) auch für öffent-
liche Unternehmen geprüft werden könn-
ten. 

Hierzu zählt zum einen die Kombinati-
on von jährlichen Zielvereinbarungen mit 
einer mehrjährigen Bonusbank, bei der 
ein erreichter Bonus eines Jahres in die 
Bonusbank eingestellt und mit Boni der 
Folgejahre verrechnet wird. Das Modell 
bietet die Möglichkeit, dass ein erzielter 
Bonus durch Zielerreichung in Periode x 
durch eine Zielverfehlung in Periode x+1 
aufgezehrt werden kann. Um die zeitli-
che Diskrepanz zwischen Zeitpunkt der 
Zielerreichung und Zeitpunkt der Bonu-
sauszahlung zu verringern, kann ein Teil 
des erzielten Bonus in Periode x auch in 
derselben Periode ausgezahlt und ein Rest 
in der Bonusbank belassen werden.14 

Zum anderen besteht die Variante der 
Verknüpfung mehrjähriger Zielverein-
barungen mit einer mehrjährigen Bonus-
bank, die entweder eine einmalige Aus-
zahlung nach Beendigung eines mehrjäh-
rigen Bemessungszeitraums oder jährliche 
Teilauszahlungen mit einem zusätzlichen 
Bonusfaktor auf einen kumulierten Rest-
betrag nach Ende der Gesamtlaufzeit vor-
sehen.15

Bei diesen Modellen muss für die Um-
setzung bei öffentlichen Unternehmen 
grundsätzlich berücksichtigt werden, dass 
der Integration von Nachhaltigkeitsaspek-
ten der Aufwand für Planung und Nach-
haltung mit zunehmender Komplexität 
und Frist eines Vergütungssystems gegen-
übersteht.

Zielvereinbarungsprozess

Im Sinne einer integrierten Gesamtsteue-
rung ist es nach den Befunden zweckmä-
ßig, Zielvereinbarungen von Seiten des 
Gesellschafters vorzugeben (I2, I6, I7). 
Zur hinreichenden Durchsetzung von Ei-
gentümerzielen sollten Zielvereinbarun-
gen, wie eingangs dargestellt, aus einer 
integrierten Gesamtstrategie bzw. entspre-
chenden Dokumenten/Beschlüssen abge-
leitet werden. Ein möglicher Zielvereinba-
rungsprozess könnte, wie in Abbildung 1 
dargestellt, gestaltet sein. 
1.	 Das Beteiligungsmanagement schickt 

alle relevanten Dokumente und Be-
schlüsse für den Zielvereinbarungs-
prozess an den Top-Manager mit der 
Bitte, einen konkreten Vorschlag für 
eine Zielvereinbarung und Beiträgen 
des Unternehmens für entsprechende 
Politikfelder zu unterbreiten. Man soll-
te davon ausgehen können, dass ein 
Top-Manager eines öffentlichen Un-
ternehmens alle für sein Unternehmen 
relevanten Beschlüsse und Dokumen-
te aus dem politischen Raum kennt 
bzw. vorliegen hat, was aber nach den 
Rückmeldungen aus der Praxis nicht 
durchgehend der Fall sein muss. Origi-
näre Aufgabe des Beteiligungsmanage-
ments ist es, mit Blick auf den politi-
schen Raum und das gesamte Portfolio 
eine bestmögliche Entscheidungsvor-
bereitung zu leisten. Die Top-Manager 
sollen für ihren Verantwortungsbereich 
auf dieser Grundlage initiativ agieren. 
Es geht um die gebündelte Bereitstel-
lung von Informationen und um even-
tuelle zusätzliche Impulse von Gesell-
schafterseite, den „Konzern Stadt“ in 

liche Stufen- oder Etappenziele für die 
Folgejahre schrittweise an den Charakter 
mehrjähriger Zielvereinbarungen anzu-
passen. Hierzu bedarf es allerdings wei-
terer Überlegungen zu Zielsystemen und 
Anreizstrukturen für mehrjährige Bemes-
sungszeiträume, um mögliche Fehlsteue-
rungsrisiken aus Eigentümerperspektive 
zu vermeiden. 

Daher muss auch der Nutzen einer 
über mehrere Perioden aufgeschobenen 
Vergütung mit einer Bonusbank für öf-
fentliche Unternehmen nach den Befun-
den einzelfallbezogen geprüft werden. Die 
wesentliche Funktion einer Bonusbank 
ist es, einen Teil der gewährten erfolgs-
bezogenen Vergütung einer Periode nicht 
sofort auszubezahlen, sondern zunächst 
auf der Bank einzustellen und über meh-
rere Jahre schrittweise zu gewähren sowie 
mit erfolgsbezogenen Vergütungen in Fol-
geperioden zu verrechnen.12 Eine aufge-
schobene Auszahlung wird grundsätzlich 
als durchführbar bewertet (I7) und dem 
System eine deutliche Anreizwirkung für 
ein nachhaltigeres und verantwortliche-
res Handeln beigemessen (I5). Allerdings 
wird eine Bonusbank für öffentliche Un-
ternehmen, insbesondere in Bezug auf das 
notwendige Nachhalten relevanter Perfor-
mance-Kennzahlen, auch als zu komplex 
und diesbezüglich weniger praktikabel be-
wertet (I3, I4).

Bei der Entscheidung für eine Bonus-
bank sollten relevante Akteure kontextbe-
zogen u.a. folgende Aspekte bei der Aus-
gestaltung des Modells berücksichtigen: 
Zeitraum von mehrjährigen Zielverein-
barungen und Bonusanhäufung, Auswahl 
geeigneter Kennzahlen, Festlegung von 

12	 Vgl. Janocha 2013.

13	 Vgl. Janocha 2013.

14	 Vgl. Plaschke 2006; Janocha 2013; Ehrbar 1999.

15	 Vgl. Plaschke 2006.

Abb. 1: Zielvereinbarungsprozess
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16	 Z.B. einer Aufsichtsgremiumsitzung vorgelagert, 
aber keine eigene Aufsichtsgremiumsitzung.

17	 Bei besonders strategisch relevanten Unterneh­
men unter Einbeziehung des Beteiligungsaus­
schusses/mit öffentlichen Unternehmen befass­
ten Ausschusses bzw. einzelner Mitglieder.

18	  Z.B. Lasar/Buchholz/Hellenbrand 2011.

»Trotz der wichtigen Gestaltungsfreiheit des 
Top-Managements der Unternehmen im 
Rahmen des öffentlichen Auftrages sollte 
der Gesellschafter bzw. Eigentümer im 
Zielvereinbarungsprozess den ersten Impuls 
geben und diesen hinreichend begleiten.«

den Zielvereinbarungsprozessen „ganz-
heitlich und integriert zu denken“. 

2.	 Das Top-Management formuliert einen 
Vorschlag für mögliche Zielvereinba-
rungen und schickt diesen an das Auf-
sichtsgremium bzw. das entsprechend 
zuständige Organ.

3.	 Abschließend findet eine gemeinsame 
Sitzung zu den Zielvereinbarungen16 
statt: Das Aufsichtsgremium bzw. ent-
sprechend zuständige Organ legen zu-
sammen mit dem Beteiligungsmanage-
ment und Top-Management abschlie-
ßenden die Zielvereinbarungen fest.17

In der Praxis weisen die Befragten auf ver-
schiedene Persönlichkeiten von Top-Ma-

nagern öffentlicher Unternehmen hin, so 
dass Zielvereinbarungsvorschläge entspre-
chend der Motivmuster mehr oder weni-
ger mit den übergeordneten Zielen der öf-
fentlichen Hand korrespondieren. Daher 
bedarf es von Seiten des Eigentümers im-
mer einer fallbezogenen Austauschintensi-
tät im Zielvereinbarungsprozesses (I5, I6). 
Um diese teilweise sehr komplexe Gemen-
gelage von Beginn an auszutarieren und 
Interessen- und Zielkonflikte bestmöglich 
auszugleichen, ist es vor dem Hintergrund 
einer nachhaltigen öffentlichen Aufgaben-
erfüllung sowohl für die Eigentümer- als 
auch für die Top-Management-Seite rat-
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sam, Zielvereinbarungsprozesse dialogba-
siert zu gestalten (I1, I3-I5). 

Die Befunde werden auch durch wei-
tere in der Literatur formulierte An-
forderungen bestätigt. Steuerungsmög-
lichkeiten und -erfolge von Zielverein-
barungen hängen immer auch von den 
persönlichen Verhältnissen zwischen den 
beteiligten Akteuren und deren Quali-
tätsansprüchen ab.18 Zur Unterstützung 
von persönlichem Verhältnis und Ge-
währleistung eines für beide Seiten gleich 
hohen Qualitätsanspruches haben sich 
nach den Interviewantworten in eini-
gen Kommunen unterjährige Jour-Fixe-
Treffen zu Zielvereinbarungen zwischen 

Aufsichtsrat(ausschüssen), Top-Manage-
ment und Beteiligungsmanagement be-
währt (I4, I7). Diese sind insbesondere für 
mehrjährige Zielvereinbarungen von Re-
levanz, da in diesen Fällen langfristigere 
Entscheidungen getroffen und ggf. bei sich 
ändernden Rahmenbedingungen punktu-
elle Anpassungen bzw. Korrekturen vorge-
nommen werden können. 

Fazit

Der Beitrag veröffentlicht auf Grundlage 
der Ergebnisse von Interviewbefragungen 
und Literatur erste Ansätze für Umset-

zungsmöglichkeiten mehrjähriger Zielver-
einbarungen mit Top-Managern öffentli-
cher Unternehmen und greift wesentliche 
Punkte aus dem aktuellen Diskurs um 
die Gewährleistung einer nachhaltigen 
Daseinsvorsoge und der diesbezüglichen 
systematischen Auseinandersetzung mit 
und bindenden Durchsetzung von Eigen-
tümerzielen im Rahmen von Zielverein-
barungsprozessen auf. Es zeigt sich, dass 
mehrjährige Zielvereinbarungen in der 
Praxis von der Mehrzahl der Befragten 
als relevantes Instrument des Beteiligungs-
managements betrachtet werden. Jedoch 
überwiegen in der Umsetzung derzeit 
einjährige Zielvereinbarungen. Die Inter-
viewbefunde verdeutlichen die zunehmen-
de Notwendigkeit und Ansätze für eine 
stärkere Integration von Nachhaltigkeits-
aspekten und Langfristorientierung bei 
der Steuerung und Führung von und in 
öffentlichen Unternehmen. Die Befunde 
zeigen weiteren Forschungsbedarf sowie 
weitere Potenziale für das Zusammenwir-
ken von Praxis und Wissenschaft. Dabei 
sollte im weiteren Verlauf, u.a. die Frage 
nach einer zweckmäßigen Kopplung von 
mehrjährigen Zielvereinbarungen an ge-
eignete Anreizinstrumente und -strukturen 
noch stärker in den Vordergrund gerückt 
werden. Ebenfalls wäre die Analyse der 
Effekte von Zielvereinbarungen auf den 
Organisationserfolg, das Bewusstsein und 
das Verhalten von Akteuren erkenntnis-
reich und gestaltungsrelevant.

Die Professur für Public Management der Universität Leipzig hat im Rahmen wei-
terer laufender Projekte großes Interesse an einem Erfahrungsaustausch zum The-
ma der mehrjährigen Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unter-
nehmen. Für einen ersten Austausch kontaktieren Sie uns bei Interesse bitte unter:  
friedlaender@wifa.uni-leipzig.de.
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